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Betr.: Forderungsprogramm der Bundesländer; 
Entwurf einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz; 

Stellungnahme 

Zu dem vom Bunde skanz leramt mit Schre iben vom 10. Juli 1984, 

GZ 600 573/24-V/l/84, übersandten Entwurf einer Novelle zum 

Bundes-Verfassungsgesetz überreiche ich im Sinne der Entschlie

ßung des Nationalrates vom 5. Juli 1961 25 Ausfertigungen der 

am 21. August 1984 zur gleichen Zahl erstatteten Äußerung mit 

der Bitte um Kenntnisnahme. 

Für die Rich 

Wie n , am 20. September 1984 

Der Präsident: 
i. V. 

HEL L E R 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
PRÄSIDIUM 

Präs 1710-1176/84 

An das 

Bundeskanzleramt 

Wie n 

Betr.: Forderungsprogramm der Bundesländer; 
Entwurf einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz 

Bezug: Schreiben vom 10. Juli 1984, 
GZ 600 573/24-V/1/84 

Der mit dem oben angeführten Schreiben versendete Entwurf 

einer Novelle zum Bundesverfassungsgesetz gibt mir keinen Anlaß 

zu Bemerkungen. Hinsichtlich der Bestimmung des Art. I Z. 2 des 

Entwurfes (Aufhebung des Art. 11 Abs. 5 B-VG) wird bemerkt, daß 

gerade diese Verfassungsbestimmung Gegenst~nd der am 17. Fe

bruar 1984 Herrn Staatssekretär Dr. Löschnak überreichten "Stel

lungnahme des Verwaltungsgerichtshofes zum Problem seiner Ent

lastung" war (Pkt. 2 I 3). 

Bezüglich Art 134 B-VG (Planstelle eines zweiten Vize

präsidenten beim Verwaltungsgerichtshof) wird auf Pkt. 1, 11 des 

hg. Tätigkeitsberichtes für das Jahr 1983 verwiesen. 

Wie n I am 21. August 1984 

Der Präsident: 
i. V. 

HEL L E R 
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